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RS OGH 1979/5/30 6Ob553/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1979

Norm

ABGB §94

ABGB §914 IIIa

EheG §66 ff

Rechtssatz

Hat der Kläger die Unterhaltsverp5ichtung nur deshalb übernommen, um dem Risiko eines Erfolges der wegen der

beschränkten Entmündigung der Beklagten von deren Beistand beabsichtigten Nichtigkeitsklage zu entgehen, muß bei

der Auslegung der Unterhaltsvereinbarung auch auf die gesetzlichen Bestimmungen des Eherechtes bzw.

Scheidungsrechtes Bedacht genommen werden.
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